
ZU GRIEOHISOHEN INSOHRIFTEN. H.
(Vgl. Rhein. Mus. Bd. 70 (1915) 389 ff.)

Die milesische Sängerinscllrift.

Ein grösseres Gastmahl bei den Griechen bestand be~

kanntlich aus dem eigentlichen Mahl und dem sich meistens
daran anschliessenden Symposion. Den Anfang des Mahles
bildete ein Gebet mit Spende und Erstlingsgabe an die Gott
heit, das Ende eine Spende ungemischten Weines an den
'Ayatrd, AalfWJv oder die 'Yyleta; den Anfang des Symposions
bildete eine Spende gemischten Weines an den Zevr; };ro1:ne
mit einem Päan und Bekränzung der Teilnehmer, das Ende
eine Spende an den Gott des Festes oder Hermes 1). Das
selbe gilt im grassen und ganzen für viele religiöse und
besonders feierliche Gastmähler, wofür es genügen möge auf
Ilias A 457 ff. zu verweisen.

Da einige von diesen Handlungen auch in den nnter
Philteas revidierten und in der Hauptsache nur die Neue
rungen enthaltenden Satzungen der milesischen Sängergilde 2)
erwähnt werden, besonders in den Bestimmungen zu den
drei' behandelten Tagen der Hebdomaia, liegt es nahe anzu
nehmen, dass die betreffenden Stellen ebenfalls vom hier
aber wohl nicht getrennten Mahl und Gelage zu verstehen
und unter dieser Voraussetzung zu deuten sind.

1) Becker.GÖll, Charikles Ir 325 und 335, mehrere Artikel bei
Daremberg·Saglio und Pauly-Wissowa, z. B. Epulae, Symposion, Co
missatio u. a., Stengel, Kultusaltertümer 3 103. 115, Deubner, Paian
(N. Jahrb. f. Phii. 22 [1919J 385) u. a. Vgl. auch speziell für das
Vereinsleben Poland, Gesch. gr. Vereinsw. 258 ff. und 392 ff.

2) Erstveröffentlichung von v. Wilamowitz und Wiegand, Sitz.
Ber. Berl. Ak. Wiss. 1904, 619 ff. Spätere haben am ausfühclichsten
Dittb. Syll.3 57, Danielsson Eranos 14,1 und Vollgraff Mnemos. 46
(1918) 415 zusammengestellt.
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Im ersten Satz der beiden Bestimmungen für den 8.
der Hebdomaia handelt es sich um einen infolge falscher
Schreibung oder Lesung des betreffenden Wortes der Vorlage
nicht mehr sicher erkennbaren Dienst des Aisymneten der
Molpan 1) für diejenigen, welche die brennenden Opferstücke
mit Spenden begiessen wollen 2). In dem darauffolgenden
Satze 0 oe alaVfJ;v?jirJl; ual 0 neoaeraleOI; neoaale8i7:al, 87:av oi
uerJ7:fj(}81; naV7:81; anea1}iwGt ual nalwv{awatv kann m. E., da.
der objektslose Satz sonst keinen Sinn ergibt und eine
passive Bedeutung von neoaalee'i7:al nicht wahrscheinlich ist,
das Objekt zu neoawee'i7:al nur aus anelaoGt entnommen
werden B). Der Aisymnet und Beisitzer sollen (die Spender) ,hin
zuneqmen', wenn alle Spenden gegossen sind 4) und der Päan
gesungen ist; nämlich zum Mahl und Gelage oder zu seiner Her
richtung. Ileoaaleeia#al heisst auch sonst wie neoa1apßavew
eine Person zu einer Handlung oder Korporation, Kommission
oder derg!. ,hinzunehmen'. Die Lexika führen dafür bei
heiden Verben mehrere Stellen an. Ich füge für neoaaleei
a#at noch hinzu IG II 1, 46/47, Inschriften von Olympia
herausgeg. von Dittenberger u. Purgold 16, IG'I ed. min. 56,
Arist. St. d. Ath. 35,1, Dekret im Leben Antiphons, 'l'ab.
Heracl. 115-125, Pollux 8, 92. 100. 10i, Plut. Pomp. 55.
In der Bedeutung ,zum (Opfer)mahl oder Gelage oder zu ihrer
Herrichtung hinzunehmen' stand vielleicht neoaa1eeia#at
Athen. 6, 26 und 27 iri zwei anscheinend identischen Resten
aus einem Gesetzesparagraphen für den attischen ßaall.eVl;,
die ursprünglich so gelautet haben können: empeleia#al Oe
7:0V ßaat'ASa 7:0V dd ßaatÄevov7:a ,"mv u ae)66V7:WV (so. 7:0V

oebtvov) , 8nwl; av ua#lau'ßV7:al, ual WVI; naeaahovl; oi)(; av

1) Überliefert ist anOiLet'Htt. Emendationsversuche haben Rehm,
Danielsson, Vollgraff u. a. gemacht.

') CTl/;etuout wird der Dat. Plur. des Futurpartizipiums sein, gesagt
von den spendenwollenden Mitgliedern oder Opferern. Ob le(?d und
aniLdyxva identisch sind oder nicht (s. Stengel, Hermes 49, 98), mag
dahingestellt bleiben.

3) Der Singular nach zwei Subjekten ist bekanntlich etwas ganz
Gewöhnliches (Kühner.Gerth, GI'. Gr. II 13, 79), hier wohl noch da
durch begünstigt, dass der Nachdruck auf aluvfl'vfJc'I'J!; liegt.

') "Orav 01 X(?'l'Jniee!; ndv7:e!; uneo{}iwut j nämlich von den unter
U1l:elUOUt zu verstehenden Mahlteilnehmern. Ke'I'Jl1i(?a!; un:ivöew und
x(!'l'Jrij(?a!; xt(!vdvat bedeutet m. E. das Spenden des 'Veines aus oder
das Mischen des Weines in den Mischkrügen.
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{Ot aexovrs<;) iJ';, rw'V fJ~fl,w'V neo<a)ateWvrm (Wilam.; neo- oder
alewvtat die Handschrift) "al tov<; yseovra<; "al ra<; yvvaL"ac;
.newronoastc; "ara ra ysyeafl,fl,eva J). In derselben Bedeutung
steht naealafl,ß6.vstv in der Andaniainschrift IG V 1,1390,96
in dem Satze Ol, I,seol ... ra loma "eia "araxe'Y[a6.a{}waav
Gi<; ro lseov CJB'in'J/o'J/ fl,sra riiv leeiiv "al nae{}evw'J/ "al naea·
J"aßovrw ro'J/ re [seil "al ra'J/ Ueea'J/. . " Eine Wahl oder Er
gänzungswahl, wie man immer annimmt, kann nicht gemeint
sein. Erstere wäre sicherlich nicht durch neOaatee'ia{}at aus
gedrückt worden, und letztere kommt nicht in Frage, weil
das ganze alte Kollegium doch gewiss am Ende des Amts
jahres abgetreten ist. Ob der Singular neoahateoc; kollektiv
zu fassen ist und mit dem Plural abwechselt, wie 'O'J/tr6.fJ'Y[C;
mit 'O'J/tr6.fJat (vgl. Danielsson S. 12 und Vollgraff S. 420/1)
oder einen bestimmten Beisitzer bezeichnet, mag dahi:ogestellt
bleiben.

Dem Mahl und Gelage muss natürlich ein Opfer voran
gegangensein; denn die teea i} anl6.YX'J/a des ersten und die oaqnJ<;
und nefl,na<; des nächsten Tages können nur daher stammen.
Über die Art dieses Opfers wird nichts gesagt. Da aber die
Bestimmung rn fJe iiv6.r'fl . . . aexovrat iMew rtl tSena aex6
<fl,e'Vot)2) &no 'Wvrw'J/. :AnoJ..J.w'J/t iJeJ..q;wÜp zum 9. der Hebdo
maia ausdrückt, dass diese Tiere zuerst an diesem Tage
geopfert werden sollen, muss das für den 8. vorauszusetzende
Opfer wohl ein Stieropfer, das dem der leeeia auch sonst
sehr häufig vorausgeht oder damit verbunden ist, gewesen
sein. Das Verbum des in die Hauptbestimmung des zweiten
Tages eingefügten Zwischensatzes 8) rovrwv neolayx6.'J/et ra
taw 0 vio<; (sc. alaVfl,11f}7:1}c;) kann nur heissen ,im voraus',

1) Statt ovS ist wahrscheinlich 671wS zu schreiben, da imf/'sAsllli}at

doch wohl nur zu (/alltAia gehört.
2) So ist vielleicht mit Danielsson zu ergänzen und zu verstehen;

,am neunten '" fangen sie an, die lS/lsia dein Apollo Delphinios zu
opfern, indPID sie mit diesen (bei ihren religiösen Handlungen oder
Opfern an diesem Tage) anfangen'. Einen reinen Pleonasmus sehe ich
in dem Partizipialsatz nicht und enthalten die von Danielsson bei
gebrachten Stellen aus Herodot auch nicht.

S) Die Deutung als Zwischensatz liegt nahe; denn di.l} Einfligung
eines solchen mit dem Demonstrativum ist etwas ganz Gewöhnliches
(vgl. Z. 19/20 und 22/23). Es bleibt aber unklar, ob .OVfWV auf
ollqnJOS und 7lsf/'71aÖoi; oder auf llurpav1/rpo/lOt zu beziehen ist, da tllsa

unverständlich ist.
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d. h. vor der Wahl oder dem Amtsantritt, oder ,vor den
andern zugewiesen erhalten'. Der Ausdruck via\; in diesem
Zusammenhang spricht noch nicht unbedingt dafür, dass die
Wahl des neuen Aisymneten, falls es sich um ihn handeln
sollte, bereits stattgefunden hat, aber doch dafür, dass er
bald gewählt oder sein Amt antreten wird.

Der zweite Hauptgedanke der Bestimmungen des zweiten
Tages betrifft die Misohung des Weines in den Krügen
zum Spenden oder Trinken und den Päan. Gemeint sind
offenbar, wie am ersten Tage, die beim Mahl und Gelage
üblichen Handlungen. Die Mischung soll sein xa7:onee sp,"
p,olnwL. Dieselbe unverständliche Wendung, die man in
xa7:oqu;e sp,p,olnw'/! (S6. olx1]Wm) zu ändern pflegt, steht noch
in dei' Bestimmung über die Spenden am letzten Hebdomaia
tage. Ob damit die Mischung und Spenden des ersten Tages
gemeint sein sollen, so dass eine Beziehung auf die Worte
(ha'/! oE xetp:fjee\; nansi; anso{;ewoL anzunehmen wäre, oder
eine 4~lJllere Sache, bleibt zweifelhaft 1). An diese Bestimmung
schliesst die über den Aisymnetes an, dass er selber (mho{;)
opfern, spenden und den Päan singen solL Aih;o{; steht
m. E. im Gegensatz zu seiner Tätigkeit am ersten Tage, an
welohem er nur die auf die Spender bezügliche Handlung,
anscheinend Zuweisung der leea ij anÄaYi\::ya, vollführen soll 2).
Der Ausdruck s~uJ.}'/J beweist ebllll80 wiu neoÄayxavBt, dass er
bald abtreten und der neue Aisynmet bald antreten wird,
aber nicht, dass dieser bereits gewählt ist.

Am letzten Hebdomaiaiage finden Wettkämpfe der neuen
Stephanephoren und des Priesters (?) statt. Es wird ein
Opfer dargebracht von den an die Stephanephoren über
wiesenen zwei Opfertieren der Sänger. Die Wettkämpfer
trinken den Wein der Sänger, das heisst doch wohl, den
bereits am Tage vorher wie die Opfertiere zur Verwendung
hergerichteten, und giessen Spenden. Das Subjekt zu aexmrr:aL

1) Ist nicht vielleicht 8/'fl'0Änwt doch richtig und an allen drei
Stellel1 (Z. 12. 17. 43) als Dativus temporis adiect., sc. 1[fl'8f!{l, oder
neutrius zu fassen? Dass einzelne besondere Namen haben,
ist doch etwas ganz Gewöhnliches. Die Bezeichnung. die etwa bedeutell
würde ,auf die fl'oÄnol bezüglich' ist auch sehr naheliegend.

2) v. Wilamowitz deutet a{n;o5 a. a. O. ,ohne Ingerenz anderer', also
,flua sponte et pecunia', Danielsson als. Synonymon VOll I.ovo,.

Rheiu. Mus. r. Philol. N. F. LXXrv. 20



W. Bannter

fJVsw 'l:tI leefia des zweiten Tages scheinen also die Sänger
zu sein, da diese Opfertiere des dritten Tages ft0Anwv MJO
f.S(rnLa genannt werden, das zu olvov ntvovOL die Mitglieder und
Wettkämpfer. Diese sind also zugleich Teilnehmer am Mahl
und Gelage, welch letztere doch wohl durch olvov nllJovaLund
onevoOV'l:aL angedeutet werden.

Der Wettkampf war, wie auch v. Wilamowitz und
Danielsson annehmen, offenbar ein dydw p.ovOLxoi; und sein
Zweck nach meiner Meinung die bereits mehrmals gestreifte
Wahl deR alovftv*l1" Diese Art der Wahl ist für den
Vorsitzendtlll emer Sängergilde, wenn er auch zugleich der
Jahreseponymos war, etwas ganz Natürliches, ebenso dass
der Wettkampf vor der zum Mahl und Gelage versammelten
Gilde stattfand. Die musischen und gymnischen Wettkämpfe
der Freier der Agariste (Herodot 6, 127-130) finden bei
Mahl und Gelage statt. Der erdichtete Wettkampf Homers
und Hesiods ist gewiss ebenso gedacht, da der Verfasser
Homer als das Schönste für die Sterblichen das in den
Versen aus dem Anfang des 9. Buches der Odyssee verherr
lichte Mahl und Gelage bezeichnen lässt.

In den darauffolgenden Sätzen werden Bestimmungen
über Prozessionen mit Mahl und Gelage gegeben, die wir hier,
weil zu allgemein gehalten, übergehen wollen. Bemerkenswert
ist aber, dass auch zum dritten Tage für den Aisymneten
eine Sonderbestimmung getroffen wird, nämlich, dass er
liefern und erhalten soll, was 'OlJmxoll" Gemeint sind
offenbar die Verpflichtungen und Zuweisungen, die yon Z. 32
ab genauer ausgeführt werden und sich offenbar auf die
Herrichtung des Mahles und Gelages und die daraus resul·
tierenden Vergünstigungen beziehen. Einer näheren Erklärung
derselben bedarf es bier nicht mehr. Erwähnenswert scheint
mir nur, dass wohl nicht ohne Grund nur von Geräten die
Rede ist, mit denen die Speisen hergerichtet wurden, nicht
auch von Ess- und Trinkgeschirren. Diese waren gewiss
schon dort, wo die Mahle und Gelage stattfanden, oder
anderweitig vorhanden. Es werden ebensolche goldene, silberne
oder eherne Tempelgegenstände gewesen sein, wie nach den
zahlreichen Resten der Inventarien an vielen anderen heiligen
Stätten vorhanden waren.
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Die teisebell l!'luobtltfeln.

Die von Chishull verbundenen Abschriften Sherards und
Lisleys der bekannten teischen VerBuchungen werden ver
schieden gedeutet, weil Hauptbegriffe fast alle verstümmelt
und die vollständig erhaltenen nicht eindeutig sind. Die einen
wollen als ihren eigentlichen Inhalt Schutzbestimmungen für
den Aisymneten und Euthynen, die anderen das Gegenteil,
nämlich Abwehrmassregeln gegen diese erkennen. Jene er
gänzen .daher Bor:u; T'rJlmv elr/Mv(J)l, 7} alavp:vfrc'rJt [&:n:etUsvl]'rJ
(Boeckh CIG 3044, Bechtel SammL gr. DIa!. 563i), diese
7} eV1ln1']t (Haussoullier bei Michel l3l8), ßO'rJU]fjt od. ähnL und
heide deuten das vollständig erhaltene e:n:avurra'iro entgegen
geset?;t,

Uin von diesem letzten Ausdruck auszugehen, so sieht
man aus den Lexicis, dass die nächRtliegende Deutung von
enavÜn:aaUat "&i{> alavp:wl"&'!1 ,einen Aufstand gegen den Aisy
mneten erregen, verursachen' od. dergL ist. Umgekehrt zeigen
aber viele vorhandene Stellen, dass das Wort ein Terminus
für Streben nach Tyrannen- oder Gewaltherrschaft ist und
in den BestiJhmungen gegen Tyrannen mit der Acht belegt
wird. Arist. St. d. Ath. 16,10 führt aus den nach einem
alten solonischen (1) Gesetz formulierten VOfl,ol und {Jeaft,·a
gegen die Peisistratiden an: 8&v .W8!:; r:V{!aVv8"b1 e:rr.a ~1 t ar: iiH'
r:at sn;' "&v(!awtdt i} ovynaUtar:fj 't?]V 7:Vea1Ijl(fla, a7:tftr.v elJJat I).
ElJemlahd steht in dem Demophautosbescbluss bei Andok.
1, 97 1a8VW ..• Bq i'lv nara'Ava'!l "&nv (j'rJflDngar:lav r:rrv'A071Y1Jot
... nat eav nq 7:VgaJ1ve'iJJ l:7I:a~'aa7:fj 7) "GV ,,&veaJJJlov avynam
ar:~ä'l/' Im Gesetz aus llion gegen Tyrannen lesen wir
Michel, Rec. 524 C u. a.: S!:; äv "&veavvo~ 7} 1jyeftWv Y8J'1'}"&at
o;tt'}'aexla~ 7} weavvov (Jr:110 'l/ i} oVJl ena1l a07:fj 7} (jJ7ft0n(!adav
na1:aAva'!l. . .. Ähnlich heisst es IG II 403: dnG 'Ap:n;eanl(u"wJI
nal 7:ij!:; b ["Oitnat!:; ar:{!at']t(I~ ual 7:WV sna J' (ao7:J a JI7: [(tJ V 7:i{>
/JflluP 1:Ji{> Keguvea{WJI; vgl. Behr, Ilermes 30, 463, der zur
Begründung dieser von ibm vorgeschlagenen Ergänzung
mehrere Stellen aus der Literatur beibringt; z. B. Herodot
3,39 (IIoAvn{!a"&1']e;) laxe IaflDv enavaa-rae;. Vgl. auch Arist.
St. d. Ath. 13,4 (IIew{ar:(jatoe;) s:naJ1aa7:CH; lu;"a 7:oVr:wv (r:wv
Uo(!vv'fJcp6{!mv) 7:i{> /j~ftcp; Diod. Jö, 46 r:WJI eu !(o(jnv(jac; UJ'sc;
cp{lDt Aaueoatft0v{wv snava(JT:&.v7:e~ 1:i{> oll/UP u. a.

1) Es ist zweifelhaft, ob hinter t:Vf!U11IJEt1' ein oder mehrere Wörter
fehlen oder ob snt t:V(!C1.m,tOt. zn tilgen ist"

20*
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Es liegt daher nahe, auch an unserer Stelle Bestim
mungen gegen die Tyrannenhilfe anzunehmen, mit denen hier
der Aisymnet und Euthyn, weil sie anscheinend ihre Macht
missbraucht hatten, auf eine Stufe gestellt sind 1). Auch der
Zusatz r0 (?) alovftvfp;n spricht nicht unbedingt dagegen; denn
es ist, ohne Wert darauf zu legen, dass· sich bei Chishull statt
dessen <5t .. X1Tr:at findet, das ausser fnaftaX1fCat auch ot[aoe].
Xrj'I:U.t ergänzt werden kann, so dass der Satz oort!; TrjÜnv
ev{}{;v@ I} alovftvf}'07t [ß017{}]fjt oder [';VVl]17t 2) fJ lnavwWtro
fJ ot[aoe]X1]rat 3) gehwtet haben kann, auch die Deutung ,fÜr
den Ais.' möglich.

Ist dies richtif!;, so kann zur Zeit des Besch1usses kein
Euthyn oder Aisymnet im Amt gewesen sein. Diese An
nahme wird anscheinend durch das weiter unten erwähnte
Amt oder Mandat der nftoxeoner; bestätigt, da sie, wie man
ans ihrer Beauftragung mit der Verfluchung sieht, zur Zeit
gewiss an der Spitze der Verwaltung standen und die
Existenz höherer Ämter nicht wahrscheinlich machen.

Ein aus demselben solonischen (?) Gesetz gegen andere
Vergehen gegen die Demokratie bei Hypereides 3, 8 vor
handener Rest lautet: M.1} ur; n6ltV uva neoo0 fJ vavr; fJ neC~v

T} vavuniJv 07:eau6:v. Diesem entsprechend ist der auf den
behandelten Satz unmittelbar folgende m. E. am Anfang etwa
folgendermassen zu lesen und zu ergänzen: oanr; ";0 lomo
alavftvwt 4) ev TÜ))t fJ i'fjt 'l:fjt Trjb7t [ij niltJouwl 4 t;]ua[1}
tu].,;b81 5) [nvö]ae011 ('?) va[VI' elö]oJr; neooo{1J . ..

1) Sie können trotzdem immer noch al(!HOb l:v(!avvot gewesen
sein (vgl. Dittb. Syll.3 38 Anm.6).

2) Vgl. Hypereides 3,8: i&v u, ... avvl17 nOt ini r.amAvO"eL

l:OV 6iJfl'ov.

3) Sc. dw EiJ{}vvov 11 al(Jvfl'viJ1:i]v in der gewöhnlichen Bedeutung
des Verbums ,seine Nachfolgerschaft antreten'. Der Konjunktiv steht
in dieser Inschrift auch sonst neben dem Optativ.

') Die Änderung dieser für die Beurteilung des Ganzen besonders
wichtigen sicheren Lesung in al<lVfl'vwv kann ich mich nicht ent
schliessen anzunehmen.

5) Ob diese Ergänzung richtig ist, lässt sich natürlich nicht sagen.
Gemeint könnte eine Enge zwischen den weiter - unten erwähnten
Inseln und dem Festlande sein; vgl. z. B. Ps. Xen., Staat der Alh.
2, 13: lW(!a nilaav iinet(!l)'! E(JHV I) lind7 n(!OEXOVaa 1) ~"I(Jo, n(!Onfn

fl'EVi] 11 (JHvOnO(!Ov H. Die Schreibung E!Jl:- für iv lJ.- ist ganz
gewöhnlich.
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Wieder zeigt sich, dass, die Richtigkeit der Ergänzung
vorausgesetzt, zur Zeit der Bestimmung in Teos kein Aisymnet
vorhanden war. Ebensowenig geht dies aus der offenbar durch
uai angeschlossenen und ebenfalls shtrk an den Paragraphen
bei Solon (?) anklingenden Fortsetzung hervor. In dieser handelt·
es sich um Verrat von Stadt und Land der Teler, der Männer
auf der Insel oder dem Meer und nacl} einem nicht sicher
zu ergänzenden Satz um Seeräuber und Landräuber, welche
die Bewohner auf dem Lande oder Meer ausplündern I}, und
ihre Al1fnahme dureh jemand, um sonstige Übeltäter usw.

Ich halte daher für den Hauptinhalt der Inschrift Abwehr
massregeln, die ebenso gegen den Euthynen und Aisymneten
gerichtet waren, wie die oben zitierten Bestimmungen bei
Andolddtls, Hypereides und Aristoteles gegen die Tyrannis
der vertriebenen Peisistratiden, wie das bekannte Ächtungs
dekret .aus ~iilet (Dittb.a 58 u. a.) gegen die vertriebenen
Neleiden, das aus Amphipolis (Dittb.3 194 u. a.) gegen PhiIon
und Stratoldes und die bei Hypereides gegen andere Be
drohungen der Demokratie gerichteten. Auch in unserer
Inschrift wird man annehmen müssen, dass der Euthyn oder
Aisymnet vertrieben waren und an der Rückkehr verhindert
werden sollten.

Dazu scheillen auch die Reste des ersten Satzes von B
zu passen. Ihre einfachste Ergänzung ist nämlich meines
Erachtens etwa: 8c; (1v {tq>} .. . to o1'oßa (-ta) tu (twv)J
dnol'Oo[o~(1avooc; (-twv) ano]gvot, lv [yea.ipeo#at ~). Ich
verstehe darunter eine Bestimmung gegen die Austilgung der
Aufzeichnung des oder der zurückgekehrten Vertriebenen auf
der Schandsäule, worüber zuletzt Glotz, Compt. rend. Acad.
d. insel'. 1906,511, gehandelt hat. Das Vorangegangene kanu
hier auch wie in der Neleideninschrift aus Milet .dv {tovc;}
lJe'iva (·ac;) cpevyew t~'V ecp' a~pau cpvy~v oder wie in der
Inschrift aus Amphipolis ipevyet'V detcpuY{rJ'V od. ähnL gelautet
hILben mit HinzufÜgnng von ual d"aYeacpetv /J~I()pa (-ta)
qt}rö (-änl ) lv (t4) U#cp (?) 3).

1) Vgl. die Ausplünderung des Demos in Epida.mnos durch die
vertriebenen Optimaten im Verein mit Barbaren (Th. 1, 5; vgL
auch 4, 2, 2 u. a.).

2) Das zu erwartende afnov fehlte hier offenbar ebenso, wie unten
in dem Satz OtfWes 7:tf! oxiol'res r11V bral!l/v Frt} not'tjrJeav . " ;!J. r·~naf!tl

ifxeuDat.
3) Vgl. IG I ed. rnin. 4. XII 8, 262, 16.
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Der Schlus~ der Inschrift bestimmt, dass die bereits
erwähnten tLfWxeO')J7;8r;; selbst verflucht sein söllen, wenn sie
nicht an den Anthesterien, Herakleen und Dien vor der
Festversammlung die Verfluchung vollziehen, und dass der
jenige, welcher die (steinernen) Tafeln, auf denen der Fluch
aufgezeichnet ist, zerbricht oder die Buchstaben austilgt oder
unsichtbar macht, samt seinem Geschlecht untergehen soll.
Unter den Tafeln sind offenbar die uns in Abschrift vor
liegenden und unter dem Fluch eben diese Aufzeichnungen
zu verstehen, obwohl der eigentliche Ausdruck 8naea7:or;; für
Verfluchung od. dergl. nirgends gebraucht wird. Auch in
andern Verfluchungen ist das nur selten der Fall, während
die Ausdrücke 8~ro):rJr;;, 8~roJ..eLa, anoAA.vaDaL u. ä. und die
Erstreckung des Fluches auf das Geschlecht des Verfluchten
ebenso wie hier in andern Flucbformeln ebenso üblich sind
(vgl. E. Ziebarth, Hermes 30, 57 ff. u. a.). Auch ergibt sich
aus Solons (?) Gesetzen, dass die Todesandrohung in A gegen
das Verhindern der Getreideeinfuhr oder die Wiederabstossung
des eingeführten Getreides als Fluch zu betrachten ist. Denn
von dessen analoger Bestimmung heisst es bei Plut. Solon 24
ausdrücklich: ua1:a 7:W'V 8~aYO')J7;(j)v (lAaw'V) aear;; 7:o'V aeXOv7:a
nQL8"iaiJm neOai7:a~8'V.

Wenn diese Auffassung des ganzen richtig ist, setzt die
Inschrift m. E. ungefähr dieselben Verhältnisse voraus, wie
die aus Milet gegen die Neleiden. Die gegenseitigen Kämpfe
um die Macht zwischen Optimaten und Demos hatten an
der kleinasiatischen Küste, obwohl fast der ganze Bezirk
zum ersten attischen Seebund gehörte, kein Ende gefunden
und bald diese bald jene Partei ans Ruder gebracht, je nach
dem sich die Perser oder die Athener als Hintergrund in
diesen Kämpfen stärker auswirkten. Die Inschrift wird also
auch ungefähr in dieselbe Zeit gehören wie die milesische,
nämlich in die Mitte des 5. Jahrhunderts.

Das keische ßestattungsgesetz.

IG XII 5, 1, 593 mit dem Gesetz über Totenbestattung .
aus Julis anf Keos ist bekanntlich ein Ruf drei Seiten be
schriebener Stein, von denen bisher die Rückseite fast gar
nicht, die rechte Seite nicht sebr häufig, die Vorderseite dafÜr
aber desto öfter behandelt worden ist. Trotzrlem sind auch
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auf letzterer noch einige Schwierigkeiten. Dass Z. 6 und 7
nach dem Vorgang von O. Hoffmann, GI'. Dia!. III 25, unter
Hinweis auf die Hesychglosse MÄo~' naaaaÄo~ mit flem Corpus
excpeeev oe er ~MV1]t acp1]vono(Jt ~a;' pe ua,lVmev 'ia ooÄ[0]
a[x]ee[ea] 'ioi~ ep,a'i{ot~ zu lesen sei, halte ich nicht für sehr
wahrscheinlich. Abgesehen davon, dass das Wort ooÄoaxee*
nicht nachweisbar ist, sieht man nicht ein, warum eine
Verhüllung der Vernagelung der Tragbahre 80 ängstlich ver
mieden werden soll. Ich glaube daher, dass E. Schwyzer,
Dial. Gr. ex. epigr. pot. S. 367, mit Recht zu der Lesung
ra 0' oÄoaxeeea 7:Oi~ ep,ar{ot~ (sc. uaÄvnretv) zurückgekehrt ist.
Wir erhalten dann die Satzform excpiest1J Os lr~Ätvn ... ~a;'

p,~ ~aÄvmsw (rdv 1Jm1ov'ia) 1), ra (J' oÄoaxeeea kc. 'iOV 1Javonof;
uaÄvnTELv), wofür ich Rh. Mus. 70, 401 mehrere Parallelen
beigebracht habe. Ausserdem haben wir den Vorteil, dass
wir 't'dv 1Javovm auch als logisches Ohjekt zu dem zweiten zu
ergänzenden uaÄvmew denken l,önnen, wie es auch Z. 10/11
'l:dv 1Javovta cpi(2ew uaraueuaÄvp,p,Bv01I und im Labyadengesetz C
(Michel, Rec. 995 u. a.) '&dv (Js ve~edv ueuaÄvp,p,61IOV cpeeitw
heisst. Unter den oAoaXSeea verstehe ich den Rumpf und die
Glieder des Körpers, also den Körper in seiner Gesamtheit,
der mit Ausnahme des Kopfes 2) oder Gesichtes mit den in
Z. 2 genannten Gewändern bei der Aufbahrung angetan und
zugedeckt werden soll, während beim Transport zum Grabe
auch der Kopf mit verdeckt werden soll (uamueu.) , wie es
die vorhandenen Darstellungen zeigen (vgl. Wolters, Athen.
Mitteil. 16, 371 ff. j Helbig, Sitzungsber. bayer. Akad. 1900,
208 ff.; Daremberg-Saglio s. funus u. a.).

Z. 15/17 halte ich die Fortsetzung des Satzes anoemvev
'I:~V olutrJV eAev1Jeeov 1JaAaaal]t newrov, snet'ia (Js vawnwt durch
o[l~]1]'I:'I][e]t[a an]~'V'l:a, o[lu]~'l:1]['V] ~[p,ß]4'V'ia oder O[lU]('i1][V]
r[a n]av'ia schon rein graphisch für zweifelhaft, weil beim
ersten Wort der auf dem Faksimile noch vorhandene Rest
für ein H zu weit nach links und für ein E zu weit nach
rechts zu stehen scheint und der beim zweiten Wort als E
gedeutete Strich auch nicht mitten unter N stehen könnte.
Der an und für sich wohl denkbare Gegensatz eÄev1Jeeo'V und

1) Nicht dj'V nÄtvrj'v, wie Koehler n. a. annehmen.
2) Auch sonst wird ansser dem Körper der Kopf noch hesouders

gena.nnt; vgl. Thes. 1. J. IV 1002.
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oltdr1]v, wie es z, B. auch Euripides Alexandros Frg. 48 N.
von dem vermeintlichen Sklaven Paris und den Söhnen des
Priamos ßOVAotOt yae 'l:ol:t; ooloL ralt; 0' eJ.sv{JeeOWL1J (1)

heisst, ist also nicht entscheidend. Noch unwahrscheinlicher
ist Ol~1TdJ(!ta; denn der zweite E-Laut hätte, wie Bechtel in
der Samml. d, griech. Dial. III 2 S. 569 bemerl{t, durch E
ausgedrückt werden müssen, und in dem kurz darauf folgenden
Satz Z. 17 und dBm Nachtrag B wird auch nur das Haus
erwähnt. Ausserdem scheint mir die Wortstellung newrov
hinter {}aAaoOl1 und vodJnq> gleich hinter zu zeigen,
dass es sich nur um die Reinigung eines Objekts, also des
Hauses handelte. Ist nicht vielleicht hinter vownwL ein
Attribut zu diesem Wort, nämlich o[es ]('l"1][ t zu ergänzen?
Bei Dioskorides mat. med. 3, 25 lesen wir voownor; .. &OlJ1]'
fJ fLe1J yae ttt; eorw 0eS01fl, fJ l3e ~'YJ:n:eV1:,IJ, womit die von
Wellmann angeführtl:'n Parallelen zu vergleichen sind. Statt
6eslr'YJt würde man allerdings auch an unserer Stelle 6eewijt
erwarten, aber schon die Lexika führen o(!el7:1]t; aus den unter
Orpheus' Namen gehenden Al{}L~a in der Bedeutung von
oeewot; auf. Ob der darauffolgende senkrechte Strich, der
wegen seiner Stellung nur ein t oder 't' gewesen sein kann,
mit r:prc;a zu r[a n ]a-pta zu ergänzen ist, bleibt zweifelbaft,
weil bei dieser Ergänzung ein Buchstabe fehlt und in der
durch Tilgung beseitigten ursprünglichen Zeile 17 vielleicht

. gar nicht n]avra gestanden oder den Schluss des Satzes
gebildet hat.

In dem verstÜmmelten Schluss der Inschrift, welcher von
der religiösen Reinigung der durch den Tod des Angehörigen
unrein gewordenen Verwandten handelte, glaube ich Z. 32
das sehr naheliegende ~a'l;a].[a na ]reta zu erkennen und
den bisher unergänzt gebliebenen Satz etwa 1:O'V(; fLw[ L'VO

p.8vovr;] AOvoafLevov[ (;] nqe~i:a ...... .. vom;JOt; [XlOOL ~a[Dae]ovr;
lvaL l!wt [B~xeapivov, 1) ·.]17[L 'lIv[~.l uata] .[0. na]retq. er
gänzen zu können. Die Reste hinter naefJra scheiI;en auf
[13]~,!, [{}]q.!-'o[vror; oder -rL] zu führen. Da dies mit voaror;
xVOL verbunden werden müsste und nur sehr gezwungen vom
Ausgiessen des zum Waschen gebrauchten Wassers am Grabe
eines längst Verstorbenen verstanden werden könnte, wird
in den Resten etwas anderes stecken; etwa [tt]l1r[a] mit.
einem Verbnm. Die Konstruktion vom;ot; "VaL ~a{Jcieovr; et1JaL
I!q:> euxeattb'ovt; ('ro vl3we) bed[lrf kaum besonderer Belege.
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Am Anfang der stark verscheuerten RÜckseite scheint
Z. 2 elmw und das Z. 9 im Corpus sicher richtig ergänzte
(JedOx{;at die Referatformel neel W'll <> (Jeilla
iJe13&xOat nallezulegen (vgl. Lm'feld, Handb. d. gr. Epigr. 2,683).
Ich glaube daher folgendes zu erkennen: [lo]o~s'lI -rfjt ßovl17t
"al ..fjt l.",,).:ry[ o{at nS(2]l [(bv.] s. v s. l}lm::l1 Üie[ (1'1: ]d:[!';
Oav6]'v't'o[!,;] 't'iooCl[ela[!:']~ttlp[Otv] (äplpw?) ~[a]t1:äw, [bln
't'~v[eq y]1Jw[e]lCo1J'mt, fVCl sl[o]U)WOL, {ja... . . oeooX#[at 1'17-
oba?] l!xsw stolpe(!sl1' sir; [oai]'t'ar; Slt ...

Da sich mit. dem Rest vor 6111;811 kein Name bilden lässt,
ist vielleicht l.[~]einev und der Name davor [A]l[w]l) zu
ergänzen. Das Kompositum e~eimiv in der Bedeutung ,er
zählen, mitteilen' wÜrde sehr gut zu den in dieser li'ormel
sonst gehrauchten Wörtern Älyew, anay),ÜA8W, anorpab'8tv,
rpa-I'at u. dg!. passen. Was es für eine Bewandtnis mit den
vier Teilnehmern an den heiden Mahlzeiten für einen Ver
storbenen 1) hat, weiss ich nicht anzugeben, aber ein Zu
sammenhang mit den allgemein bekannten Totenmahlen 2)
wird sicher bestehen. Ebensowenig lässt sich feststellen,
durch welch einen Vorgang denn eigentlich der Beschluss
hervorgerufen worden ist. Da aber am Schluss der Moti
vierungsforrpel kaum eine andere Ergänzung als [a],,[0 ])..~atqv

möglich ist 3), wird die von mehreren Gesetzgebern und dem
Gesetz auf der Vorderseite des Steines versuchte Bekämpfung
der Überschwenglichkeiten bei der Totenfeier auch den
Hauptinhalt dieses Beschlusses gebildet haben, an dieser
Stelle speziell des Übermasses bei der Herrichtung beiden
Totenmahle, worauf die Worte [ft1Jolva] exew eialpi(!etv sl!,;

oai1:a.; 4) schliessen lassen.
In den Resten nach der darauffolgenden Lücke kann

man zunächst keinen Zusammenhang erkennen, höchstens
einzelne Wörter nnd auch diese nicht einmal .immer sicher.

1) So wird .'}avovr:os zu konstruieren sein. Der Artikel fehlt
hier, weil es sieh um einen Einzelfall, keinen allgemeinen Vorgang
handelt.

2) Dies heisst in Athen n;eqlöe~n;vov (vgI. PW. Bestattung S.344,
Daremberg-Saglio, funus S. 1379 u. a.), aber bei Homer öais; vgl.
Q 802 öalvvv.' Aen~v(jia <laha.

3) VgI. Plut. Solon 21, 5: brefm)(Je .. , rOtb" n8v.'}un ... vO,tov·
dn;elqrovr:a 1:0 amlnov ncd ci n 0 A(UH 0 v"

4) d. i. elf; raS i!lWpw <lai.as, wie Z. 3.



292 W. Bannier: Zu griechischen Inschriften. H.

Z. 20 ff. hiess es vielleicht att[to]v (?), (] :n:S(!MjJe[(!OVaw ... ts,
to]V(; :n:owvvr:a" :1t(!wt[ov usw.]. In der Fortsetzung glaube
ich zu erkennen: 18[vat ua]t aVA[17t~V uat 'i11q] {}vyad(!aq
ta[ ..•.]ovas bt' ä..Ua~ ua[... w~ qavxa]h[a].a· U[1 Iat] bs p:Yj
c5e[va tw]?, [äg[AWV usw.

Hieraus geht anscheinend hervor, dass der Hauptnaeh
druck auf Uvat uat und Uvat bs pXjCJsva liegt. Wenn dies
richtig ist, muss dem ersteren ein einfaches livat voran
gegangen sein, und in der Tat können die Reste te Z. 19
davon übrig sein. Zu verstehen ist dieser Ausdruck wohl
von dem Gang zum Grabe bei der Bestattung oder in das
verunreinigte Haus, wie es auf der Vorderseite auch T(i~ yv
valua~ "ta, lovaa~ bd .0 uiioo~ und p:rl Uvat yvvalua~ n(!oq
tijv olutrjv aAAa~ heisst. Aus den näheren Bestimmungen lässt
sich nichts Sicheres herauslesen. Der Schlusssatz kann etwa
gelautet haben: U[Vat] bs pr;tJ8[va tw]'!' [a]~[Awv, ot lv "tole;
c5at]rea[t] a:n:aexov[ta]t ,U1}[V]t p[l]~ [n]~[aate; (se. 1}pt(!au;)
a]'!'sv ntp,mr;q i:n:[l btua] , 'aber auch hierniit weiss ieh nichts
anzufangen.

Allach bei München. Wilhelm Bannier.




